
Ehrenordnung 

 
 

TuS 09 Erkenschwick e.V. Stand 01.01.2012 
 

Der TuS 09 Erkenschwick e. V. kann als Anerkennung für besondere Verdienste und langjährige 
Mitgliedschaften Ehrungen aussprechen und zwar 

 

1. Ehrenplaketten in Bronze – Silber – Gold 

2. Ehrennadeln in Silber – Gold 

3. die Ehrenmitgliedschaft verleihen 

4. Ehrenvorsitzende ernennen 

 

1. Ehrenplaketten können frühestens an Mitglieder bei durchgehender Mitarbeitertätigkeit im Verein 
verliehen werden: 
 

• nach 10 Jahren in Bronze 

• nach 15 Jahren in Silber 

• nach 20 Jahren in Gold 

 

Die Abteilungen haben ein Vorschlagsrecht gegenüber dem Vorstand. Die Vergabe der Ehrenplaketten 
wird vom Vorstand beschlossen. 

 

2. Ehrennadeln werden an Mitglieder verliehen für ununterbrochene Vereinszugehörigkeit 

 

• von 25 Jahren in Silber 

• von 40 Jahren in Gold 

 

3. Ehrenmitglied können Mitglieder und auch Nichtmitglieder werden, die sich besondere Verdienste um 
die Förderung des Vereins erworben haben. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ist verbunden mit 
der Verleihung der Ehrennadel in Gold. 

 

Antragsberechtigt sind die Abteilungen sowie der Hauptausschuss. Über die Vergabe entscheidet der 
Vorstand. 

 

4. Ehrenvorsitzender kann werden, wer langjährig als Vorsitzender tätig war. Der Hauptausschuss ernennt 
den Ehrenvorsitzenden mit Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 

Weitere Ehrungen über den Rahmen dieser Ehrenordnung hinaus beschließt der Vorstand. 

 

Diese Ehrenordnung wurde vom Hauptausschuss des TuS 09 Erkenschwick e. V. am 26.02.2009 
beschlossen. 


